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Gericht 

AUSL 

Rechtssatznummer 

RS0134474 

Entscheidungsdatum 

22.01.2019 

Geschäftszahl 

Bsw65048/13 

Norm 

MRK Art6 Abs1 II5a6 

Rechtssatz 

Gemäß dem kontradiktorischen Prinzip sind die Gerichte gehalten, ihre Entscheidungen nicht auf 
faktische oder rechtliche Elemente zu stützen, die während des Verfahrens nicht diskutiert wurden. 
Andernfalls würde dies einem Rechtsstreit eine Wendung geben, die selbst eine mit Sorgfalt agierende 
Partei nicht vorhersehen könnte. 

Entscheidungstexte 

TE AUSL 2019-01-22 Bsw 65048/13 

Rivera Vazquez und Calleja Delsordo gg die Schweiz (T1) 

Das genannte Prinzip ist insbesondere auf Kostenentscheidungen anzuwenden. (T2) 
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